
 

Information nach Art. 13 der EU-DSGVO:  

Die vorgenannten Daten werden auf der Grundlage des SächsKitaG erhoben, um Ihren Antrag auf Bereitstellung eines Kita-Platzes bearbeiten zu können. Die 
Erhebung und Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Antrages. Mit diesem Antrag stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten 
zu. Sie haben das Recht Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen (Art. 21); Auskunft über die gespeicherten Daten zu beantragen 
(Art. 15) sowie bei deren Unrichtigkeit eine Berichtigung (Art. 16) oder bei unzulässiger Speicherung die Löschung (Art. 17) der Daten zu fordern und sich ggf. 
beim Landesbeauftragten für Datenschutz zu beschweren (Art. 13). 

Änderung zum Betreuungsvertrag 
 - Angaben zur Ermittlung des Elternbeitrages -  

 
Der zwischen der Gemeinde Diera-Zehren und den Sorgeberechtigten 
 
Name, Vorname:  _________________________________________________________________  
 
(neue) Anschrift:  _________________________________________________________________  
 
bestehende Vertrag (einschließlich aller Vertragsänderungen) über die Betreuung des Kindes 
 
Name, Vorname:   _________________________________________________________________  
 
Geburtsdatum:  _________________________________________________________________  
 
ändert sich wie folgt ab (Tag/Monat/Jahr):  ________________________________________________   
 
� Einrichtung/Betreuungsart:  (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

 
 Nieschütz Zehren Hort Zadel 

Kinderkrippe � � 
� 

Kindergarten � � 

Bei Wechsel des Kindes von der Kinderkrippe in den Kindergarten ist die Bestätigung der Leiterin der 
Kindertageseinrichtung erforderlich: 

 
 ........................................................................               ……………………………………………… 
Ort, Datum                                                               Unterschrift Leiterin Kindertageseinrichtung 

 
Bitte nur Änderung ausfüllen:  
 
� Betreuungsstunden: 
 

Kinderkrippe / Kindergarten: �   11 Stunden Hort: �  6 Stunden 
 �     9 Stunden  �  5 Stunden 
 �     6 Stunden   
 �  4,5 Stunden   

� Änderung Wohnsitz  
 

� oben genannte Anschrift hat sich verändert, seit:    ____________________________________ 
 
� Familienstand des/der Sorgeberechtigten: (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 

�  Verheiratet / Eheähnliche Gemeinschaft 
�  Alleinerziehend ist die Person, der das Sorgerecht für das Kind zusteht und die tatsächlich allein für die 
Erziehung des Kindes sorgt. Soweit die Wohnung außer dem sorgeberechtigten Elternteil und dem Kind von 
weiteren Personen bewohnt wird und diese in der Lage sind, sich an der Erziehung des Kindes zu beteiligen, 
wird in der Regel nicht von Alleinerziehung ausgegangen. Die Gemeindeverwaltung behält sich eine 
Überprüfung dieser Angaben vor. 
 
� Geschwister, die ebenfalls in einer Kindertageseinrichtung, auch außerhalb der Gemeinde Diera-Zehren, betreut 

werden (Name, Vorname/Geburtsdatum/Anschrift der Einrichtung): 
 

 ________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________                                           _______________________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
 
_________________________                                             _______________________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift Gemeinde Diera-Zehren 


